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Amtsblatt der Gemeinde Lottstetten 

Freitag, 20.11.2020 Ausgabe Nr. 47 

Das Laternenfenster im Rathaus Lottstetten  
Läuft man durch Lottstetten und seine Ortsteile, kann man in vielen Fenstern schon liebevoll gestaltete Laternen 
entdecken.  
 

Auch die Gemeindeverwaltung Lottstetten beteiligt sich an der Aktion. Die Laternen sind jeweils am oberen als 
auch unteren Eingang bis Ende November im Rathaus zu sehen.  
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie je-
der Zeit unter der Telefonnummer 116117. 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht für medizini-
sche Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftungen 
oder sonstige akute Notfälle zuständig. Hier bitte unbe-
dingt den Rettungsdienst unter der europaweiten Notruf-
nummer 112 verständigen. 
Die hausärztliche Notfallpraxis im Waldshuter Kran-
kenhaus ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 
09.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr besetzt. 
 
 

Apotheken-Notdienst 
 
Freitag, 20.11.2020 
Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93,  
 07751 83930 
 
Samstag, 21.11.2020 
Hochrhein-Apotheke Hohentengen, Kirchstr. 1, 
 07742 91106 
Schloss-Apotheke Stühlingen, Hauptstr. 10, 
 07744 314 
 
Sonntag, 22.11.2020 
Bären-Apotheke Waldshut, Brückenstr. 7, 
 07751 9184233 
 
Montag, 23.11.2020 
Klettgau-Apotheke Lauchringen, Hauptstr. 37, 
 07741 2703 
 
Dienstag, 24.11.2020 
Markt-Apotheke Tiengen, Hauptstr. 69,  
 07741 4686 
 
Mittwoch, 25.11.2020 
Alemannen-Apotheke Grießen, Schaffhauser Str. 8, 
 07742 92190 
 
Donnerstag, 26.11.2020 
Löwen-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 11,  
 07751 3443 
 
Freitag, 27.11.2020 
Rats-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 31,  
 07751 2220 
 
Der Apothekennotdienst ist abrufbar unter: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder Tel. 0800 0022833 
(kostenfrei), Mobil: 22833 (max. 0,69 €/min), SMS: "apo" 
an 22833 (0,69 €/min) 
 

Notrufnummern 
 

Polizei-Notruf 110 

Polizeiposten Jestetten 7234 
(während der Dienstzeit) 

Polizeirevier Waldshut 07751 8316531 
(keine Notrufe) 

Feuerwehr, Notarzt, DRK-Rettungsdienst 112 

Giftnotruf Freiburg 0761 1924-0 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 

Zahnärztlicher Notdienst 01803 222555-30 

Der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist über den Anruf-
beantworter des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. 

badenova-Störungsnummer (Erdgas) 0800 2767767 

Störungsdienst Stromversorgung 07623 92-1890 
www.evkr-gmbh.de 07742 85675-0 

Störungsdienst Wasserversorgung 0170 3472851 

Pyur Servicehotline (Kabel-TV) 030 25 777 777 
 
 

Pflegedienste / Soziale Einrichtungen 
 
Caritasverband Hochrhein e. V. 
Waldshut 07751 8011-0 
Sozialdienst 07751 8011-31 
Hausnotrufdienst 07743 933813 
 
Sozialstation Klettgau-Rheintal e. V. 07742 9234-0 
Alten-Tagespflegestätte 07742 9234-50 
 
DRK-Kreisverband Waldshut 
Fahrdienst (Krankenfahrten/Rollstuhlbus) 0800 0079761 
DRK Kleiderausgabe 07751 8735-0 
DRK-Hausnotrufdienst 07751 8735-55 
DRK-Dienste für Senioren 07741 9697710 
 
Pflegedienste St. Martin Küssaberg 07741 68070 
 
Pegasus Ambulanter Pflegedienst 07742 858182 
Küssaberg 
 
Pflegestützpunkt 07751 86-4245 
Landkreis Waldshut 
 
Telefonseelsorge (kostenlos) 0800 1110111 
Hilfetelefon Kinder- und Jugendliche 0800 1110333 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 08000 116016 
 
Frauen- u. Kinderschutzhaus 07751 3553 
Landkreis Waldshut (24 h) 
 
Offene Beratung „Courage“ 07751 910843 
 
Jugend- und Drogenberatungsstelle 07751 896770 
Waldshut 
 
Kinderschutzbund Waldshut 07741 672724 
 
Hospizdienst in Jestetten 07751 802333 
 
Donum Vitae Hochrhein 07751 898237 
Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und 
Schwangere, Waldshut 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald 
Familienunterstützender Dienst              07761 9987731 
Interdisziplinäres Beratungs-                      07741 63480 
und Frühförderzentrum    
 
Blinden- und Sehbehindertenverein 0761 36122 
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A M T L I C H E    B E K A N N T M A C H U N G E N  
 

 
 
Zu TOP 1:  
Vergabe des Auftrages über die 
Anpassung der Mess-, Steue-
rungs- und Regelungstechnik für 
den Neubau des Tiefbrunnens 
Hardtwald Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch begrüßt zu 
diesem Tagesordnungspunkt Herrn 
Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt und bittet ihn 
um Erläuterung.  
Weiter merkt er an, dass die Bohrar-
beiten zügig zum Abschluss gebracht 
werden konnten und bei der Bohrung 
keine Komplikationen aufgetreten 
sind.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert anschlie-
ßend anhand eines Lageplanes die 
einzelnen Einrichtungen und wie 
diese miteinander verknüpft sind.  
Er informiert, dass der neue Tiefbrun-
nen lediglich eine Vor – Ort – Steue-
rung erhält und die restlichen Arbei-
ten, Anpassungen an die vorhandene 
Mess- und Steuerungstechnik umfas-
sen. Daher wurde auch nur ein Ange-
bot eingeholt, da wesentliche Arbei-
ten nur von der Firma ausgeführt wer-
den können, die auch die bisherige 
Installation durchgeführt hat.  
Anschließend zeigt Dipl. Ing. Mül-
haupt einige Bilder der Baumaß-
nahme und erläutert diese.  
Er informiert, dass die Bohrung sehr 
gut abgelaufen ist. Derzeit liegen die 
Wickeldrahtfilterrohre auf dem Lager-
platz. Mit deren Zusammenbau und 
Vorbereitung des Einbaus wird Mitte 
kommender Woche begonnen. Hier 
kam es zu einer Verzögerung der 
Baumaßnahme, da der dem Bohrloch 
entnommene Kies durch ein Labor 
untersucht werden musste um den 
Filterkies entsprechend zusammen-
setzen zu können. Die Anlieferung 
des Filterkies ist zwischenzeitlich 
aber auch beauftragt.  
Dipl. Ing. Mülhaupt informiert, dass 
die Firma Eliquo Stulz aus Grafen-
hausen bisher die Installation und 
technische Betreuung der Mess-, 
Steuerungs- und Regeltechnik in al-
len Anlagen der Wasserversorgung 
der Gemeinde Lottstetten übernom-
men hat. 

Herr Mülhaupt informiert, dass sich 
die Angebotssumme für die Anbin-
dung des neuen Tiefbrunnen, die An-
passungsarbeiten am Hochbehälter 
Nack und am Pumpwerk Hardtwald 
sowie Maßnahmen zur Optimierung 
der Gesamtanlage auf netto        
88.569,84 € belaufen.  
 
Diese unterteilt sich in:  
Anbindung neuer Tiefbrunnen Hardt-
wald 58.135,25 € netto 
Anpassungen Hochbehälter Nack 
und Pumpwerk 24.357,42 € netto 
Optimierungsarbeiten 6.077,17 € 
netto 
Im Jahr 2014 wurde bereits schon 
einmal ein Angebot für die Anpas-
sung des Hochbehälter Nack und des 
Pumpwerkes eingeholt. Die Kosten 
haben sich damals auf 33.000,- brutto 
belaufen. Teilweise werden die not-
wendigen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Neubau des Tief-
brunnens nun umgesetzt, da so Zu-
schüsse mit abgegriffen werden kön-
nen. Dies war auch der Grund, die 
Anpassungsarbeiten im Jahr 2014 
nicht zu beauftragen. 
Die Anpassungsarbeiten, die nicht 
eindeutig dem Neubau des Tiefbrun-
nens zugeordnet werden können, 
können nun möglicherweise auch 
noch bezuschusst werden. Daher 
wird die Gemeinde nochmals einen 
Erhöhungsantrag beim Regierungs-
präsidium Freiburg stellen. Aus die-
sem Grund ist heute vorgesehen, die 
Arbeiten für die Anbindung des neuen 
Tiefbrunnens mit Baukosten in Höhe 
von 58.135,25 € netto an die Firma 
Eliquo Stulz aus Grafenhausen zu 
vergeben. Die Gemeindeverwaltung 
soll weiter bevollmächtigt werden, die 
Anpassungs- und die Optimierungs-
arbeiten ebenfalls an die Firma Stulz 
vergeben zu können, sobald das Re-
gierungspräsidium den Zuschusser-
höhungsantrag beschieden hat.  
Dipl. Ing. Mülhaupt informiert, dass 
die o.g. Arbeiten in der Kostenberech-
nung mit 63.250,- € netto kalkuliert 
sind. Das Angebot der Firma Stulz 
liegt somit rund 8 % unter dem Kos-
tenansatz.  
Mit dieser Auftragsvergabe sind die 
wesentlichen Arbeiten für den Neu-
bau des Tiefbrunnens vergeben. Es 
sind noch die Zaunbauarbeiten aus-
zuschreiben, so Dipl. Ing. Mülhaupt.  

Er informiert weiter, dass die bisher 
ausgeschriebenen Maßnahmen Bau-
kosten für den Neubau des Tiefbrun-
nens mit 489.377,70 € ergeben. So-
mit ist die Förderantragssumme noch 
geringfügig unterschritten.  
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass ihn 
freuen würde, wenn die o.g. Mehrkos-
ten ebenfalls noch als förderfähig an-
erkannt würden.  
Er erläutert weiter, dass der Zeitplan 
aktuell rund 2,5 Wochen verzögert ist. 
Dennoch kann davon ausgegangen 
werden, dass die Bohrung und Ver-
rohrung des Tiefbrunnens bis Jahres-
ende abgeschlossen werden kann.  
Bürgermeister Morasch vertritt eben-
falls die Ansicht, dass die Gemeinde 
einen Zuschusserhöhungsantrag 
stellen sollte. 
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig wie von 
Herrn Mülhaupt dargestellt vorzuge-
hen und den Auftrag an die Firma Eli-
quo Stulz aus Grafenhausen zu ver-
geben.  
 
Zu TOP 2:  
Anpassung des Essensentgelt in 
der Mensa; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die aktuellen Gebührensätze für 
das Essen in der Mensa an der 
Grundschule für Kindergartenkinder 
2,00 €/Essen,  
für Schulkinder  3,00 €/Essen und 
für Mitarbeiter der Gemeinde Lottstet-
ten 3,50 €/Essen betragen.  
Seit Einführung der Mittagsverpfle-
gung wurden die o.g. Gebührensätze 
nicht angepasst. Mit den aktuellen 
Gebühren kam die Gemeinde 
Lottstetten 2019 auf einen Kostende-
ckungsgrad von 39 %. Aufgrund von 
Kostensteigerungen, sowie der guten 
Qualität des Essens empfiehlt er die 
Anpassung der Gebührensätze zum 
01.01.2021 wie folgt: 
Kindergartenkinder  2,50 €/Essen 
Schulkinder    3,50 €/Essen  
Mitarbeiter der Gemeinde Lottstetten 
4,00 €/Essen. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass er 
die Erhöhung ursprünglich zu massiv 
empfand. Die Gemeinde erreicht 
nach Anpassung der Essensgebüh-
ren einen Kostendeckungsgrad von 
rund 50 %, daher ist die Anpassung 
angemessen.  

Aus der  
Gemeinderatsitzung      
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Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass er keine „krummen“ Beträge 
wollte und daher die Anpassung an-
ders nahezu unmöglich ist.  
Ein Gemeinderat begrüßt, die Es-
sensgebühr anzupassen. Er ist aber 
der Meinung, dass der Zeitpunkt 
schlecht gewählt ist, da aufgrund der 
Corona – Pandemie auch in der 
Mensa nicht das übliche Angebot be-
reitgestellt werden kann. 
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
die Mensagebühr zu einem späteren 
Zeitpunkt bei der Beratung und Be-
schlussfassung über die Neufassung 
der Kindergartengebührensatzung 
nochmals Thema sein wird, da vorge-
sehen ist, die Essensgebühr im Kin-
dergarten künftig mit den Kindergar-
tengebühren abzurechnen.  
Daher kann er sich höchstens vorstel-
len, die Anpassung der Essensge-
bühr für die Schule zu einem späteren 
Zeitpunkt umzusetzen. 
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig die Essensge-
bühr zum 01.01.2021 für  
Kindergartenkinder auf 2,50 €/Essen, 
für  
Schulkinder auf  3,50 €/Essen und für  
Mitarbeiter der Gemeinde Lottstetten 
auf  4,00 €/Essen festzusetzen. 

 
Zu TOP 3:  
Neufassung der Konzeption für 
den Kindergarten „Hand in Hand“ 
Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch begrüßt zu 
diesem Tagesordnungspunkt Frau 
Kindergartenleiterin Linda Papandra-
filli und erteilt ihr das Wort.  
Frau Papandrafilli erläutert, dass die 
Anpassung der Konzeption erforder-
lich wird, da es zu strukturellen Ver-
änderungen bei internen Abläufen ge-
kommen ist. Diese ergaben sich dar-
aus, dass die Kindergartenleitung ge-
wechselt hat. Weiter wurde die Be-
triebserlaubnis neu beantragt, was zu 
Ergänzungswünschen in der Konzep-
tion seitens des Kommunalverbands 
für Jugend und Soziales Baden – 
Württemberg geführt hat. Weiter wa-
ren zur Umsetzung der Corona – Ver-
ordnungen neue Strukturen erforder-
lich und Erkenntnisse und Bedürf-
nisse des pädagogischen Personals 
wurden mit eingearbeitet.  
Frau Papandrafilli erläutert, dass das 
Team seit rund einem halben Jahr 
nach den neuen Ansätzen arbeitet. 
Es wurde so ein schöner Rahmen ge-
schaffen. 

Frau Papandrafilli informiert, dass die 
Konzeption das Angebot und die Ar-
beitsweise des Kindergartens erläu-
tert. Zudem dient sie als Handbuch 
für das Fachpersonal, die Auszubil-
denden und die Eltern. Sie stellt einen 
Leitfaden dar, der ein klares Vorge-
hen erfordert.  
Aufgrund der Corona – Pandemie ist 
eine strenge Trennung der Gruppen 
unerlässlich. Dies widerspricht der 
bisherigen offenen Arbeit, bietet aber 
auch Vorteile. So wurde das teiloffene 
Konzept aufgenommen. Es gibt eine 
geschlossene Gruppenarbeit als 
Rahmen vor, beinhaltet aber auch 
Elemente aus der offenen Arbeit.  
Frau Papandrafilli informiert weiter, 
dass sich die Konzeption weiter an 
der Montessori Pädagogik sowie dem 
situationsorientierten Ansatz von Ar-
min Krenz orientiert. Es lässt freien 
Raum für übergreifende, offene und 
geschlossene Angebote.  
Weiter informiert Frau Papandrafilli, 
dass Räumlichkeiten und Material 
entsprechend angepasst worden 
sind, so dass jede Gruppe Zugang zu 
allen Fördermaterialien hat.  
Frau Papandrafilli stellt klar, dass der-
zeit neue Werte und Ziele entstehen, 
da die Kinder aufgrund der Coronasi-
tuation sehr sensibel sind. Ruhe ist 
daher besonders wichtig, diese tut 
den Kindern gut. Aus diesem Grund 
wurden die Strukturen angepasst und 
der Angebotsdruck reduziert. Sie in-
formiert, dass die Werte und Religio-
nen vermittelt werden sollen. Ziel ist 
es, den Kindern einen respektvollen 
Umgang mit anderen Religionen und 
Kulturen sowie die christlichen Werte 
als Botschaft zu vermitteln.  
Frau Papandrafilli erklärt weiter, dass 
die Hygiene- und Sicherheitsstan-
dards an die aktuellen Anforderungen 
angepasst werden. So wird eine klare 
Vorgehensweise bei Krankheiten 
festgelegt, Notfallkonzepte und Kri-
seninterventionspläne werden er-
stellt.  
Zuletzt wird der Kindergarten digita-
ler. Die Kommunikation mit den Eltern 
läuft im Wesentlichen via KitaApp und 
E – Mail – Austausch. Die Entwick-
lungsdokumentation erfolgt ebenfalls 
digital, was gerade bei den Eltern 
sehr gut ankommt.  
Bürgermeister Morasch dankt Frau 
Papandrafilli anschließend für ihre 
Ausführungen und merkt an, dass die 
personellen Veränderungen im Kin-
dergarten auch organisatorische Ver-
änderungen mit sich gebracht haben. 

Der Kindergarten entwickelt sich in 
die richtige Richtung. Die Eltern sind 
äußerst zufrieden.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass der Entwurf der Konzeption mit 
der Fachaufsicht abgestimmt ist. Die 
digitalisierte Arbeit klappt toll.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass ihm das Wohl, die Sicherheit 
und die Entwicklung der Kinder sehr 
am Herzen liegt.  
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig die Neufas-
sung der Konzeption für den Kinder-
garten „Hand in Hand“ Lottstetten. 
  
Zu TOP 4:  
Neufassung der Benutzungsord-
nung für den Kindergarten „Hand 
in Hand“ Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch begrüßt zu 
diesem Tagesordnungspunkt eben-
falls Frau Kindergartenleiterin Linda 
Papandrafilli und erteilt ihr das Wort.  
Frau Papandrafilli informiert über die 
wesentlichen Änderungen der Benut-
zungsordnung. Diese sind:  
- Aufnahme eines Passus, dass 

Kinder nur nach Vorlage eines 
Impfnachweises über einen vor-
handenen Masernschutz in den 
Kindergarten aufgenommen wer-
den können. Sie erläutert in die-
sem Zusammenhang den Hinter-
grund der Masernimpfpflicht.  

- Der Träger kann das Betreuungs-
verhältnis kündigen, wenn die Be-
nutzungsgebühr für zwei aufei-
nanderfolgende Monate nicht be-
zahlt worden ist.  

- Aufnahme von Corona als melde-
pflichtige Krankheit. 

- Anpassung der Anlagen:  
o Erstellung eines Interessenten-

formulars für den Erstkontakt 
o Erstellung eines Betreuungs-

vertrages/Anmeldebestätigung 
o Ergänzung der Vereinbarung, 

dass ein Kind alleine nach 
Hause gehen darf um den Hin-
weis, dass mit dem verantwort-
lichen Erzieher / der verant-
wortlichen Erzieherin Rück-
sprache gehalten wurde, dass 
der Heimweg dem Kind zuge-
traut wird.  

 
Frau Papandrafilli ergänzt weiter, 
dass auf den Formularen Hinweise 
zum Datenschutz ergänzt worden 
sind.  
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Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
es das Ziel ist, mit der neuen Benut-
zungsordnung Streitfälle einfacher 
klären zu können.  
Ein Gemeinderat spricht sich gegen 
die Aufnahme des Passus zur Maser-
nimpfpflicht aus. Er merkt an, dass 
dies rechtlich noch nicht abschlie-
ßend geklärt ist und regt an, lediglich 
einen Hinweis auf die gesetzlichen 
Grundlagen in der Benutzungsord-
nung zu verankern. Zudem sind Aus-
nahmen von der Einhaltung der Impf-
pflicht möglich. Sollte sich die Geset-
zeslage ändern, wäre keine erneute 
Anpassung der Benutzungsordnung 
erforderlich.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
mit ärztlichem Attest von der Masern-
impfplicht befreit werden kann. Frag-
lich ist, ob dieser Zusatz gewollt ist.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
die Masernimpfpflicht aktuell in der 
Diskussion steht. Fraglich ist jedoch, 
ob sich an der Gesetzeslage etwas 
ändert. Er erklärt, dass die Benut-
zungsordnung immer wieder fortge-
schrieben werden muss. Eine ggf. 
notwendige Änderung wäre sehr ein-
fach und schnell eingearbeitet.  
Einige Gemeinderäte schließen sich 
diesem Statement an. 
Ein Gemeinderat hinterfragt, ob gel-
tendes Recht in der Benutzungsord-
nung nochmals aufgenommen wer-
den muss. Die Regeln sind allgemein 
bekannt. Ein Hinweis auf die gesetzli-
che Situation würde der Gemeinde 
den Druck nehmen.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass es für Eltern verständlicher wird, 
wenn nicht mit Querverweisen auf 
Gesetze gearbeitet wird.  
Ein Gemeinderat spricht sich eben-
falls gegen die Aufnahme von Quer-
verweisen aus.  
Bürgermeister Morasch regt an, den 
Absatz mit der Masernschutzimpfung 
um die gesetzliche Grundlage zu er-
gänzen.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass die 
Aufnahme dieses Absatzes auch dem 
Kindergartenpersonal bei der Argu-
mentation helfen kann.  
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig die Neufas-
sung der Benutzungsordnung für den 
Kindergarten „Hand in Hand“ mit der 
Änderung, dass die gesetzliche 
Grundlage in Bezug auf die Masern-
schutzimpfung noch ergänzt wird.  
 
 
 

Zu TOP 5:  
Neufassung der Satzung über die 
Erhebung von Benutzungsgebüh-
ren für die kommunalen Kindergär-
ten Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch begrüßt zu 
diesem Tagesordnungspunkt eben-
falls Frau Kindergartenleiterin Linda 
Papandrafilli.  
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass die Anpassung der Kindergar-
tengebühren regulär zum 01.09.2020 
hätte erfolgen sollen. Aufgrund der 
Corona – Pandemie hat der Gemein-
derat beschlossen, auf eine turnus-
mäßige Anpassung zu verzichten und 
die Kindergartengebühren erst zum 
01.01.2021 anzupassen.  
Rechnungsamtsleiterin Griesser er-
läutert, dass die Kindergartengebüh-
rensätze pauschal um 6 % erhöht 
werden sollen. Dies entspricht der 
Empfehlung des Gemeindetages.  
Sie informiert weiter, dass die Bu-
chung eines einzelnen Tages nicht 
mehr möglich sein soll. Die Kinder 
können Betreuungsangebote 2, 3       
oder 5 mal wöchentlich in Anspruch 
nehmen. So können Plätze besser 
ausgelastet werden.  
Die Kinder, die von der Änderung be-
troffen sind, dürfen in der bisherigen 
Regelung verbleiben. 
Für Kinder unter 3 Jahren ergeben 
sich zwei Gebührenmodelle. Das eine 
umfasst Kinder, die das dritte Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben aber 
bereits ein einer Kindergartengruppe 
der über 3 jährigen betreut werden. 
Die Betreuungszeiten sind dort ana-
log der Kinder über 3 Jahren, die Ge-
bühr berechnet sich allerdings nach 
dem Krippenmodell, da diese Kinder 
bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres zwei Kindergartenplätze 
in Anspruch nehmen.  
In der Krippengruppe wird künftig auf 
die Regelbuchungszeit verzichtet, da 
die Abholung der Kinder mit den 
Schlafenszeiten kollidiert.  
Zudem ist vorgesehen, die Essensge-
bühr für die Kindergartenkinder als 
Monatspauschale in der Gebühren-
satzung zu verankern und die Gebüh-
ren gemeinsam mit den Kindergarten-
gebühren abzurechnen. Dies verein-
facht die Erfassung der Essenskinder 
im Kindergarten und reduziert den ad-
ministrativen Aufwand in Kindergar-
ten und Gemeindeverwaltung, so 
Rechnungsamtsleiterin Griesser.  

Anschließend erläutert Rechnungs-
amtsleiterin Griesser die einzelnen 
Gebührensätze wie folgt: 
a) Gebührensätze für Kinder ab 
Vollendung des 3. Lebensjahres 
aa) Betreuungszeit 07.30 Uhr – 12.30 
Uhr 
Für ein Kind aus einer Familie mit ei-
nem Kind  90,- €  
Für ein Kind aus einer Familie mit 
mehreren Kindern unter 18 Jahren  
59,- €  
 
ab) Betreuungszeit 07.30 Uhr – 14.00 
Uhr  
 
o 2x pro Woche:     

119,- € (ein Kind)  
84,- € (mehrere Kinder unter 18 
Jahren) 

o 3x pro Woche:     
131,- € (ein Kind)    
90,- € (mehrere Kinder unter 18 
Jahren) 

o 5x pro Woche:      
155,- € (ein Kind) 
106,- € (mehrere Kinder unter 18 
Jahren) 

 
ac) Betreuungszeit 07.30 Uhr – 16.45 
Uhr 
o 2x pro Woche:      

149,- € (ein Kind) 
104,- € (mehrere Kinder unter 18 
Jahren) 

o 3x pro Woche:      
161,- € (ein Kind)  
113,- € (mehrere Kinder unter 18 
Jahren)  

o 5x pro Woche:       
196,- € (ein Kind) 
131,- € (mehrere Kinder unter 18 
Jahren) 

 
ad) Betreuungszeit Waldkindergarten 
07.30 Uhr – 13.30 Uhr 
Für ein Kind aus einer Familie mit ei-
nem Kind 112,- € 
Für ein Kind aus einer Familie mit 
mehreren Kindern unter 18 Jahren    
85,- € 
 
b) Gebührensätze für Kinder bis 
zur Vollendung des 3. Lebensjah-
res bei einer  Betreuung in den Kin-
dergartengruppen 
 
Je gebuchtem Wochentag:   
(es können 2, 3 oder 5 Wochentage 
gebucht werden) 
 
ba) Betreuungszeit 07.30 Uhr – 12.30 
Uhr       
42,- € (ein Kind) 
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32,- € (mehrere Kinder unter 18 Jah-
ren) 
 
bb) Betreuungszeit 07.30 Uhr – 14.00 
Uhr       
64,- € (ein Kind)  
48,- € (mehrere Kinder unter 18 Jah-
ren) 
 
bc) Betreuungszeit 07.30 Uhr – 16.45 
Uhr       
95,- € (ein Kind)  
74,- € (mehrere Kinder unter 18 Jah-
ren) 
 
c) Tagesgebühren für Kinder bis 
zur Vollendung des 3. Lebensjah-
res in der Kinderkrippe (Platz-Sha-
ring) 
 
Je gebuchtem Wochentag:   
(es können 2, 3 oder 5 Wochentage 
gebucht werden) 
 
ca) Betreuungszeit 07.30 Uhr – 14.00 
Uhr      
64,- € (ein Kind)  
48,- € (mehrere Kinder unter 18 Jah-
ren) 
 
cb) Betreuungszeit 07.30 Uhr – 16.45 
Uhr  
95,- € (ein Kind)   
74,- € (mehrere Kinder unter 18 Jah-
ren) 
 
d) Verpflegungsgebühr 
Zusätzlich zu den Benutzungsgebüh-
ren ist für Kinder, welche die Betreu-
ung über die Grundbuchzeit (07.30 
Uhr – 12.30 Uhr) hinaus in Anspruch 
nehmen eine Verpflegungsgebühr als 
monatliche Pauschale zu entrichten. 
In der Pauschale sind die Schließzei-
ten berücksichtigt. Sie beträgt bei ei-
nem Mittagsessen 
 
o 2x pro Woche:         20,- € 
o 3x pro Woche:     30,- € 
o 5x pro Woche:      50,- € 
 
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass die Kindergartengebühren im in-
terkommunalen Vergleich gering 
sind. Er erklärt, dass die Anpassung 
aufgrund Kostensteigerungen erfor-
derlich sind, man den Bogen aber 
nicht überspannen sollte.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie 
die Krippenkinder verpflegt werden, 
wenn die Grundbuchungszeit in der 
Krippe entfällt.  
Kindergartenleiterin Papandrafilli er-
klärt, dass die Kinder in der Mensa 

essen. Sie erklärt, dass diese Betreu-
ungsform nicht dem Rhythmus der 
Kleinkinder entspricht und daher 
künftig nicht mehr angeboten werden 
soll.  
Bürgermeister Morasch stellt klar, 
dass die Änderungen mit dem Eltern-
beirat bereits vorbesprochen sind und 
von diesem unterstützt werden.  
Der Gemeinderat beschließt einstim-
mig die Neufassung der Kindergar-
tengebührensatzung für die kommu-
nalen Kindergärten Lottstetten zum 
01.01.2021.  
 
Zu TOP 6:  
Neufassung der Stellplatzordnung 
für den Wohnmobilstellplatz der 
Gemeinde Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Rechnungsamtsleiterin Griesser in-
formiert, dass die Gemeinde Lottstet-
ten einen Wohnmobilstellplatz mit 
acht Stellplätzen betreibt. Dieser wird 
sehr gut angenommen, der Platz hat 
sehr gute Bewertungen. Derzeit be-
trägt die Standgebühr 5,- €/Nacht und 
Wohnmobil. Zudem ist aktuell vorge-
sehen, den Platz mit W – LAN auszu-
statten. Das W – LAN soll nicht als of-
fenes W – LAN angeboten werden, 
sondern es ist vorgesehen, dass der 
Zugangscode auf dem Parkticket mit 
abgedruckt wird. Der Kostende-
ckungsgrad beträgt aktuell 107 %. 
Die aktuelle Stellplatzgebühr ist sehr 
günstig, so Rechnungsamtsleiterin 
Griesser. Dies wird auch von den Nut-
zern so gesehen. Daher wird ange-
regt, die Stellplatzgebühr zum 
01.01.2021 auf 10,- €/Nacht und 
Wohnmobil zu erhöhen.  
Ein Gemeinderat befürwortet die Er-
höhung und erkundigt sich, ob in den 
Kostendeckungsgrad alle Stunden 
des Bauhofes und der Verwaltung, 
die auf dem Stellplatz anfallen, einge-
rechnet sind.  
Rechnungsamtsleiterin Griesser be-
jaht dies und merkt an, dass auch 
Stunden onik für die verwaltungssei-
tige Betreuung eingerechnet worden 
sind.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
selbst die Abschreibung eingerechnet 
wurde.  
Ein Gemeinderat begrüßt die Erhö-
hung der Standgebühr. Er merkt an, 
dass diese Erhöhung überfällig ist. Er 
regt weiter an, auch die Bezugsge-
bühr für Strom um 0,10 €/KWh zu er-
höhen.  

Ein Gemeinderat befürwortet auch 
die Anpassung der Verbrauchsge-
bühren.  
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig die Neufas-
sung der Stellplatzordnung für den 
Wohnmobilstellplatz der Gemeinde 
Lottstetten mit der Änderung, dass 
auch der Strombezugspreis von 0,50 
€/KWh auf 0,60/KWh erhöht wird.  
 
Zu TOP 7:  
Kapitalerhöhung und Änderung 
des Gesellschaftsvertrages mit der 
badenova AG & Co. KG; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass den Gemeinderäten umfangrei-
che Sitzungsvorlagen zur Verfügung 
gestellt worden sind.  
Rechnungsamtsleiterin Griesser er-
läutert, dass die Gemeinde Lottstet-
ten seit 2011 mit 100.000,- € an der 
badenova beteiligt ist.  
Bei Gründung der badenova AG & 
Co. KG im Jahr 2001 hatten die Grün-
dungsgesellschafter bereits vorgese-
hen, dass die Gesellschaft für die Be-
teiligung weiterer Gesellschafter offen 
sein solle. In der Folge erweiterte sich 
die Anzahl der Gesellschafter von ur-
sprünglich sechs auf nunmehr 98. 
Insbesondere durch das Projekt 
KOMPAS konnte eine Vielzahl an 
neuen Kommanditisten gewonnen 
werden.  
Im Rahmen des Projektes KOMPAS 
wurde den neuen Gesellschaftern 
nicht nur die Möglichkeit geboten, 
sich direkt durch den Erwerb von 
Kommanditanteilen an der badenova 
AG & Co. KG zu beteiligen. Darüber 
hinaus konnten auch stille Beteiligun-
gen begründet werden. Hintergrund 
war, dass nicht genügend Kommandi-
tanteile zur Verfügung standen, um 
allen Kommunen/Kommanditisten 
eine ihrer Größe adäquate Beteili-
gung anzubieten. Die stille Beteili-
gung konnte im Verhältnis 1:2 (Er-
werbspreis Kommanditbeteiligung zu 
stiller Beteiligung) begründet werden. 
 
Von den 81 Kommunen, die im Rah-
men des KOMPAS Projekts neue 
Kommanditisten der badenova AG & 
Co. KG geworden sind, haben 48 da-
neben noch stille Beteiligungen be-
gründet in einem Gesamtwert von 
41,881 Mio. EUR. 
Seit 2015 hat die Energiekartellbe-
hörde des Landes Baden-Württem-
berg (EKartB) Ermittlungen gegen die 
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badenova AG & Co. KG aufgenom-
men, da aus Sicht der EKartB Teile 
des KOMPAS Projektes nicht zuläs-
sig gewesen sein sollten. Das KOM-
PAS Projekt wurde seinerzeit von vie-
len Stellen geprüft, beispielsweise 
vom Innenministerium, der Regie-
rungspräsidien, aber auch vom Stein-
beis – Institut und für zulässig erach-
tet. Allerdings wurde damals nicht das 
Hauptaugenmerk auf das Kartellrecht 
gelegt und insofern wurde die EKartB 
nicht beteiligt. Im Zuge der Ermittlun-
gen der EKartB konnte eine Einigung 
zur Beendigung der Verfahren gefun-
den werden. Ein wesentlicher Punkt 
der Einigung war die Beendigung al-
ler stillen Gesellschaften. Zwischen-
zeitlich wurden alle stillen Beteiligun-
gen gekündigt und sind beendet. 
Um den Kommanditisten, die stille 
Beteiligungen gezeichnet hatten, 
aber trotzdem in einem adäquaten 
Umfang an der badenova AG & Co. 
KG zu beteiligen, soll diesen die Mög-
lichkeit gegeben werden, bis zur 
Höhe ihrer bisherigen stillen Einlage 
an einer Kapitalerhöhung teilzuneh-
men. Insgesamt kann das Eigenkapi-
tal also nominal um bis zu 41,881 Mio. 
EUR erhöht werden. Neben der Stär-
kung der kommunalen Beteiligung 
soll mit der Erhöhung des Eigenkapi-
tals auch die Kapitalstruktur der ba-
denova AG & Co. KG gestärkt wer-
den. Dies wird sich nachhaltig positiv 
auf die weitere wirtschaftliche Ent-
wicklung des Unternehmens auswir-
ken. 
Der Gesellschaftsvertrag der ba-
denova AG & Co. KG sieht in § 8 Abs. 
2 lit. o) vor, dass jeder Kommanditist 
berechtigt ist, seine Kapitalanteile 
entsprechend seiner bisherigen Kapi-
talbeteiligung an der Gesellschaft auf-
zustocken, wenn die festen Kapital-
anteile erhöht werden. Mit der Kapi-
talerhöhung wäre dies der Fall. Aktu-
ell soll aber lediglich den ehemals stil-
len Gesellschaftern die Erhöhung ih-
rer Kapitalanteile um den Betrag ihrer 
ehemals stillen Beteiligung angebo-
ten werden. Jeder Kommanditist soll 
also wie zuvor an der badenova AG & 
Co. KG beteiligt bleiben, nur diesmal 
ausschließlich direkt. Daher ist ein 
Verzicht der Kommanditisten ohne 
stille Beteiligung auf das Aufsto-
ckungsrecht erforderlich.  
Aufgrund der Beendigung der stillen 
Beteiligungen und der Erhöhung des 
Kommanditkapitals muss zudem der 
Gesellschaftsvertrag der badenova 
AG & Co. KG geändert werden. Zum 

einen sieht der Gesellschaftsvertrag 
in § 4 Abs. 3 vor, dass eine Änderung 
der Kapitalanteile nur durch Ände-
rung des Gesellschaftsvertrags mög-
lich ist. Zum anderen durften bisher 
gem. § 11 Abs. 2 lit. d) die ehemals 
stillen Gesellschafter ein Aufsichts-
ratsmitglied stellen. Aufgrund der Be-
endigung der stillen Gesellschaften 
muss hier eine neue Regelung gefun-
den werden. 
Rechnungsamtsleiterin Griesser in-
formiert, dass die erforderliche Ände-
rung des Gesellschaftsvertrags zum 
Anlass genommen werden soll, auch 
weitere sinnvolle Anpassungen vor-
zunehmen. 
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass er dem Verzicht auf Aufstockung 
der Kapitalerhöhung nur zustimmen 
wird, wenn dies alle anderen Kommu-
nen auch tun.  
1. Der Gemeinderat stimmt anschlie-

ßend einstimmig, der Kapitalerhö-
hung bei der badenova AG & 
Co.KG um maximal 41.881.000 
EUR zur Stärkung und zur Aus-
weitung der engeren kommunalen 
Zusammenarbeit zu.  

2. Der Gemeinderat stimmt einstim-
mig der Änderung des Gesell-
schaftsvertrages der badenova 
AG & Co. KG gemäß beigefügter 
Fassung (Anlage 1) zu. 

3. Der Gemeinderat stimmt einstim-
mig den im Zuge der Aufstockung 
der Kapitalerhöhung einzelner 
Kommanditisten erforderlichen 
Änderungen des Gesellschafter-
kreises und der Kapitalanteile in § 
4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertra-
ges der badenova AG & Co. KG 
zu. 

4. Der Gemeinderat stimmt einstim-
mig dem Verzicht auf eine Aufsto-
ckung der Kapitalbeteiligung an 
der badenova AG & Co. KG durch 
die Gemeinde zu. 

5. Der Gemeinderat beauftragt ein-
stimmig den Bürgermeister bzw. 
seinen Stellvertreter oder ander-
weitig Bevollmächtigten, die zum 
Vollzug der Beschlussziffer 1, 2 
und 3 in der(n) Gesellschafterver-
sammlung(en) der badenova AG 
& Co. KG erforderlichen Erklärun-
gen abzugeben. 

 
Zu TOP 8:  
Errichtung einer Trockenmauer auf 
dem Grundstück Flst. Nr. 209/1; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Hauptamtsleiter Böhler informiert, 
dass die Idee zur Errichtung einer 

Trockenmauer an der Landwirt-
schaftsbrücke Flst. Nr. 209 im Rah-
men eines Workshop zur Biotopver-
netzung entstanden ist. Gleichzeitig 
kam der NABU, mit der selben Idee 
auf die Gemeinde zu. 
Er informiert weiter, dass geplant ist 
auf der südausgerichteten Seite zwei 
Trockenmauern mit einer Länge von 
jeweils 40 m und einer Höhe von 0,60 
m zu errichten. Die Trockenmauern 
sollen auf einer Länge von 10 m ver-
setzt hintereinander errichtet werden. 
Die Trockenmauern sollen mit Sand-
linsen, Totholz, Gebüschen und 
Steinschüttungen gestaltet werden 
um Insekten und Amphibien Schutz 
und Überwinterungsmöglichkeiten zu 
bieten.  
Hauptamtsleiter Böhler informiert, 
dass das Projekt in Zusammenarbeit 
mit dem NABU umgesetzt werden 
soll. Der NABU hat sich bereit erklärt, 
die Mauern zu errichten. Da sie bis 
Ende März 2021 fertiggestellt sein 
sollen, ist ein zeitnaher Durchfüh-
rungsbeschluss unerlässlich. Der 
Bauhof wird den NABU beim Bau der 
Trockenmauer unterstützen.  
Hauptamtsleiter Böhler erklärt, dass 
die Baukosten rund 30.000,- € betra-
gen. Die wesentlichen Baukosten 
sind Materialkosten. Im laufenden 
Haushaltsjahr stehen rund 20.000,- € 
zur Verfügung, die restlichen Finanz-
mittel sind im Haushalt 2021 einge-
plant. Das Ökopunktekonto kann mit 
der Maßnahme um 116.700 Punkte 
aufgewertet werden.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass mit dem Bau der Trockenmauer 
die ökologische Vielfalt in Lottstetten 
gefördert werden soll. Der Bau der 
Trockenmauer bringt einen Mehrge-
winn für die Gemeinde und den Na-
turschutz.  
Ein Gemeinderat sieht die Maß-
nahme kritisch, da der Hang keine 
Mauer benötigt. Solche können dort 
als Trockenmauer errichtet werden, 
wo sie gleichzeitig einen weiteren 
Zweck erfüllen. Insgesamt ist das 
Projekt zudem zu teuer.  
Er kritisiert weiter die Nähe zur B 27, 
da diese möglicherweise weitere 
Probleme wie Unterquerungen etc. 
zur Folge haben wird. Zudem verur-
sacht die Trockenmauer einen Pfle-
geaufwand für den Bauhof.  
Ob Ökopunkte benötigt werden zieht 
er in Zweifel. Weiter kritisiert er, dass 
die Anzahl Ökopunkte an den Bau-
kosten bemessen wird.  
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Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass die Ökopunkte derzeit einen 
Marktwert von ca. 1,- €/Ökopunkt ha-
ben. Daher ist der Bau der Trocken-
mauer auch wirtschaftlich interessant.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der 
Bau der Trockenmauer eine sehr gute 
Idee ist. Derzeit sieht der Hang trost-
los aus. Er befürwortet die Maß-
nahme, da sie den Hang optisch auf-
wertet.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass der Hang jetzt auch zu pflegen 
ist. Zur Pflege der Trockenmauer ist 
eine Kooperation mit dem NABU 
denkbar.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der 
Bau der Trockenmauer eine elegante 
Art ist, Ökopunkte zu generieren. Er 
sieht allerdings eine Kooperation zur 
Pflege zwischen Gemeinde und 
NABU.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie 
viele Ökopunkte zum ökologischen 
Ausgleich des Neubaugebiet „Bett-
leäcker II“ benötigt wurden.  
Hauptamtsleiter Böhler erklärt, dass 
er dies nicht zweifelsfrei beantworten 
kann, dies aber um die 400.000 
Punkte gewesen sein müssten.  
Ein Gemeinderat regt an, den Regio-
nalen Naturpark an den Baukosten zu 
beteiligen.  
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass die Maßnahme als Naturpark-
projekt förderfähig wäre, der Zu-
schuss aber bei den Ökopunkten wie-
der abgezogen wird. Er informiert 
weiter, dass die Gemeinde investie-
ren muss, um Ökopunkte gutge-
schrieben zu bekommen.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass der Bau der Trockenmauer eine 
immense Leistung für den NABU ist 
und erklärt, dass der Schwarzwald-
verein den NABU unterstützt. Er 
dankt den Akteuren in diesem Zu-
sammenhang für ihren Einsatz. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach 
dem aktuellen Stand der Ökopunkte.  
Hauptamtsleiter Böhler erläutert, 
dass der Bau der Trockenmauer die 
dritte Maßnahme wäre und insgesamt 
für alle drei Maßnahmen ca. 500.000 
Ökopunkte gutgeschrieben werden.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass der ökologische Ausgleich von 
Eingriffen immer größere Bedeutung 
erlangt und daher ein „Vorschuss“ an 
Ausgleichsleistungen unerlässlich ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob 
Ökopunkte verfallen.  
Dies wird von Hauptamtsleiter Böhler 
verneint.  

Ein Gemeinderat merkt an, dass der 
Bau der Trockenmauer eine gute 
Maßnahme ist. Er sieht die Pflege 
aber ebenfalls in einer Kooperation 
zwischen NABU und Bauhof.  
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig die Trocken-
mauer gemäß der vorgestellten Pla-
nung umzusetzen.  
Bürgermeister Morasch spricht noch-
mals dem NABU und dem Schwarz-
waldverein Lottstetten seinen Dank 
für ihr Engagement aus.  
 
Zu TOP 9:  
Stellungnahme der Gemeinde zu 
folgenden Bauvoranfragen:  
9.1. Antrag auf Änderung der Pla-
nung auf Neubau von zwei Sieben-
familienhäusern, zwei Zweifamili-
enhäusern, einem Einfamilienhaus 
und 19 Garagen auf dem Grund-
stück Flst. Nr. 1079, Lerchenstr. 7, 
Lottstetten;  
Bürgermeister Morasch erläutert die 
ursprüngliche Planung und merkt an, 
dass diese nach Auffassung des Bau-
rechtsamtes des Landratsamtes 
Waldshut zu massiv in Erscheinung 
tritt. Er informiert weiter, dass die Ge-
meinde das Einvernehmen zum Bau-
gesuch im Rahmen eines Umlaufbe-
schlusses erteilt hat und damals die 
Forderung im Raum stand, zwei Stell-
plätze je Wohneinheit zu schaffen 
und die Gebäude mit Photovoltaikan-
lagen zu versehen.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass die Stellplatzforderung vom 
Landratsamt abgewiesen worden ist, 
da diese Forderung auf keiner ge-
setzlichen Grundlage beruht.  
Zwischenzeitlich hat ein Vor – Ort – 
Termin stattgefunden in der die An-
wesenden sich darauf verständigt ha-
ben die beiden Siebenfamilienhäuser 
so umzuplanen, dass die Traufhöhe 
zur Lerchenstraße hin nicht so massiv 
in Erscheinung tritt. Daher sind nun 
anstelle einer großen Gaube zwei 
kleine Gauben vorgesehen. Der In-
vestor kommt der Stellplatzforderung 
weitestgehend nach und schafft 1,78 
Stellplätze je Wohneinheit.  
Ein Gemeinderat vertritt die Auffas-
sung, dass die Gesamtbebauung zu 
massiv ist. Zudem gefallen ihm die 
Gebäude optisch nicht, dies ist aber 
nicht zu beurteilen. Die Umplanung 
kommt ihm aber entgegen.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass die 
Umplanung eine Aufwertung der Ge-
bäude bringt.  

Der Gemeinderat erteilt anschließend 
einstimmig das baurechtliche Ein-
vernehmen zur Bauvoranfrage.  
  
9.2. Antrag auf Neubau eines Mehr-
familienhauses mit Tiefgarage auf 
dem Grundstück Flst. Nr. 337/1, 
Kaltenbrunnenstraße 6, Lottstet-
ten; 
Bürgermeister Morasch erläutert das 
Bauvorhaben und merkt an, dass das 
Baugrundstück nicht im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes liegt.  
Er informiert weiter, dass das Ge-
bäude in Modulbauweise errichtet 
werden soll. Ein Modul hat die Außen-
maße 8,35 m auf 3,80 m. Weiter 
merkt er an, dass das Grundstück 
sehr massiv bebaut werden soll.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
in der jetzt vorliegenden Planung 
auch Kindergartenräumlichkeiten vor-
gesehen sind. Gespräche bezüglich 
der Errichtung eines Kindergartens 
haben mit der Gemeinde bislang nicht 
stattgefunden.  
Er erklärt anschließend, dass aktuell 
26 Wohneinheiten geplant sind.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach 
der Grund- und Geschoßflächenzahl 
des Neubaus.  
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass diese in der Bauvoranfrage nicht 
angegeben sind.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass die Be-
bauung viel zu massiv geplant ist.  
Ein weiterer Gemeinderat erkundigt 
sich nach der Höhe des Bauvorha-
bens.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die Traufhöhe von der Straßen-
seite her mit 13,24 m zuzüglich Solar-
modulen mit einer Höhe von 2,40 m 
angegeben ist.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass die 
Planung genau dem entspricht, was 
die Gemeinde plant. Es soll Wohn-
raum für ältere, alleinstehende Perso-
nen geschaffen werden. Diese Pla-
nung kann sie daher nur unterstützen.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass das 
Bauvorhaben einen massiven Ein-
schnitt in das Gelände bringt. Er 
merkt an, dass das Gebäude seiner 
Meinung nach zu massiv ist. Die Pla-
nung überzeugt, ist aber nicht für den 
geplanten Standort passend.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass das 
System gut ist. Es entsteht preiswer-
ter Wohnraum. Dennoch sieht er kri-
tisch, dass sich das Gebäude nicht in 
die Umgebung einfügen wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach 
den geplanten Stellplätzen.  
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Bürgermeister Morasch erläutert die 
Planung.  
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, 
dass die Planung dem entspricht, was 
die Gemeinde sich wünscht. An ande-
rer Stelle kann er dem Bauvorhaben 
direkt zustimmen.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
im direkten Umfeld einige Mehrfamili-
enhäuser errichtet worden sind.  
Ein Gemeinderat stellt klar, dass er 
nicht in der Höhe das Problem sieht 
sondern eher in der Kubatur des Ge-
bäudes.  
Ein weiterer Gemeinderat schließt 
sich dieser Aussage an, befürwortet 
aber die Modulbauweise.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die 
Planung das richtige Projekt am fal-
schen Ort darstellt.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der 
Gemeinderat nicht über die Planung 
zu urteilen, sondern über das Einver-
nehmen zu entscheiden hat.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass ein be-
grüntes Dach geplant ist und eine 
Tiefgarage errichtet werden soll. Die 
Planung kann er nur befürworten. 
Auch für den Platz, auf dem das Ge-
bäude errichtet werden soll, kann er 
sich begeistern.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das 
geplante Gebäude nicht höher ist wie 
der derzeitige Bestand. Durch die 
Hangsituation kann das obere Stock-
werk zur Straße hin zurückgenom-
men werden. Sie vertritt die Auffas-
sung, dass sich das Gebäude in die 
nähere Umgebung einfügt. Das Ge-
bäude ist sehr modern geplant, das 
muss aber nicht störend sein.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
die Grenzabstände zum Gemeinde-
grundstück minimal unterschritten 
werden. Daher ist die Übernahme ei-
ner Baulast erforderlich. Ein Gemein-
derat erkundigt sich, ob die Möglich-
keit besteht eine 3 – D – Animation 
des Gebäudes zu fordern, damit man 
sich die Planung besser vorstellen 
kann.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass keine unnötigen Kosten für den 
Bauherrn entstehen sollen. Der Ge-
meinderat kann ein Meinungsbild ab-
geben. Im Zweifel wird die Entschei-
dung des Gemeinderates ersetzt.  
Alternativ kann die Entscheidung 
auch zurückgestellt und in der kom-
menden Gemeinderatssitzung getrof-
fen werden. Somit könnte mit dem 

Bauherrn eine Absprache bezüglich 
der 3 – D – Animation getroffen wer-
den.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass eine 
Entscheidung des Gemeinderates für 
die weitere Planung notwendig ist. Er 
spricht sich dafür aus, das baurechtli-
che Einvernehmen zu erteilen und 
auch der Übernahme der Baulast zu-
zustimmen.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass die 
Bauherrschaft keine Zeit verliert, 
wenn die Entscheidung vertagt wird. 
Er kann sich zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Meinung bilden.  
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend mit 10 Ja – Stimmen und 
3 Nein - Stimmen die Entscheidung 
über das baurechtliche Einverneh-
men zu vertagen und mit der Bauherr-
schaft das Gespräch zu suchen, ob 
sie bereit ist, eine 3 – D – Visualisie-
rung für die kommende Gemeinde-
ratssitzung erstellen zu lassen.  
  
Zu TOP 10:  
Stellungnahme der Gemeinde zu 
folgenden Bauanträgen:  
10.1. Antrag auf Verlängerung der 
Baugenehmigung auf Errichtung 
einer E – KFZ – Ladesäule, SB – 
Trockensaugern, eines Reifen-
druckreglers, Erweiterung einer 
Containeranlage um einen Contai-
ner, Stellplatz für einen bewegli-
chen Altreifen – Container und ei-
ner Garage für drei PKW auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 3285, Feldwie-
senstr. 12, Lottstetten;  
Bürgermeister Morasch erläutert das 
Bauvorhaben und merkt an, dass die 
Baugenehmigung bereits 2017 erteilt 
wurde und nun die Verlängerung be-
antragt wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob 
die Container überhaupt genehmi-
gungsfähig sind.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die Aufstellung von Containern 
im Bebauungsplan nicht explizit aus-
geschlossen worden ist. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig 
zu Zustimmung zur Verlängerung der 
Baugenehmigung.  
 
10.2. Antrag auf Anbau eines Car-
port mit Abstellraum an das beste-
hende Wohnhaus mit Befreiung 
von den Vorgaben des Bebauungs-
planes „Im Berg“ zu  

§ 7  überbaubare Grundstücksflä-
chen (Carport ist als Nebenanlage          
außerhalb des Baufensters nicht 
zulässig) und  
§ 8 Nr. 3 Dachform (Dachneigung 
mit 5 Grad anstelle 19 Grad bis 28 
Grad geplant)  
auf dem Grundstück Flst. Nr. 3262, 
Im Berg 2, Lottstetten – Nack;  
Bürgermeister Morasch erläutert das 
Bauvorhaben.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach 
dem Alter des Bebauungsplanes.  
Hauptamtsleiter Böhler informiert, 
dass der Bebauungsplan seit Juni 
1960 rechtskräftig ist.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass eine zweite Zufahrt errichtet 
werden muss, sollte der Carport in-
nerhalb des dafür vorgesehenen Bau-
fensters errichtet werden.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass im Be-
bauungsplangebiet „Im Berg“ etliche 
Flachdächer genehmigt und errichtet 
sind. Daher sieht er keine Gründe, die 
gegen die Zustimmung zu den bean-
tragten Befreiungen spricht.  
Der Gemeinderat erteilt anschließend 
einstimmig das baurechtliche Ein-
vernehmen zum Bauantrag und zu 
den beantragten Befreiungen.  
 
10.3. Antrag auf Neubau eines Ein-
familienhauses mit Doppelgarage 
auf dem Grundstück Flst. Nr. 3071, 
Austr. 1, Lottstetten;  
Bürgermeister Morasch erläutert das 
Bauvorhaben und merkt an, dass das 
Baugrundstück nicht innerhalb des 
Geltungsbereiches eines Bebau-
ungsplans liegt. Er informiert weiter, 
dass quer durch das Grundstück eine 
Wasserleitung verläuft, die zur Reali-
sierung des Vorhabens zu verlegen 
ist. Hierzu muss die Gemeinde eben-
falls die Zustimmung erteilen.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die Bauherrschaft die Wasser-
leitung gerne bergseits um das Ge-
bäude führen möchte, die Gemeinde 
spricht sich für eine talseitige Verle-
gung aus.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass durch das Bauvorhaben eine 
Baulücke geschlossen werden kann.  
Der Gemeinderat erteilt anschließend 
einstimmig das baurechtliche Ein-
vernehmen zum Bauantrag und 
stimmt der Umlegung der Wasserlei-
tung auf der Berg- oder Talseite zu.  
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Sperrung Gießeweg 

 

 
 
In der kommenden Woche wird der 
Gießeweg aufgrund von Baumfällar-
beiten gesperrt. Dadurch ist die 
Gieße nicht mit dem Auto zu errei-
chen. Im Zuge dieser Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen muss auch eine 
alte Buche im Bereich des Altrhein-
arms gefällt werden. Diese Buche ist 
stark vom Brandkrustenpilz befallen, 
der die Wurzel und den Stammfuß 
zerstört und dafür sorgt, dass befal-
lene Bäume ohne Vorwarnung um-
stürzen können.  

 
Verschenkbörse  
 
Der Gemeinde Lottstetten sind fol-
gende Gegenstände zur kostenlosen 
Abgabe gemeldet worden: 
 
- 14 Ruhebetten 50 x 130 cm, stapel-
bar  
 
Die Verschenkbörse erreichen Sie 
unter Tel.: 07745 9201-14 oder per 
Mail an mitteilungsblatt@lottstet-
ten.de. 
Bitte geben Sie im Betreff "Ver-
schenkbörse" ein. 
 
Tiere können in der Verschenkbörse 
nicht angeboten werden. 
 

Einkaufsdienste für ältere Personen, 
Risikogruppen und Personen in 
Quarantäne 
 
Bereits im Frühjahr haben sich einige 
freiwillige Helfer gemeldet, um für 
ältere Menschen und Menschen aus 
der Risikogruppe einkaufen zu 
gehen. Durch den Anstieg der 
Fallzahlen möchten wir den 
Einkaufsdienst wieder anregen, da 
nun auch Personen in Quarantäne 
Hilfe beim Einkaufen benötigen. Die 
Koordination übernimmt die 
Gemeindeverwaltung.  
 
Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie 
bitte beim Einwohnermeldeamt, Frau 
Konik,  (07745 9201-13 oder 
konik@lottstetten.de) an. Wir werden 
uns bei Ihnen rückmelden und Ihnen 
den Helfer nennen. Falls Sie sich 
auch als Helfer eintragen lassen 
wollen, melden Sie sich ebenfalls 
kurz bei Frau Konik. 
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe und bleiben 
Sie gesund.  
 
Ihre Gemeindeverwaltung 

 
Informationen zum Coronavirus 
 
Alle aktuellen Informationen zum 
Coronavirus finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.lottstetten.de. 

 
Zuweisung für die Jugendarbeit der 
Vereine  
 
Die Gemeinde Lottstetten fördert die 
Jugendarbeit der Vereine 
entsprechend der tatsächlichen 
Anzahl der Jugendlichen, die von den 
einzelnen Vereinen betreut und 
ausgebildet werden.  
 
Zur Berechnung dieser Zuweisung 
werden die Vereine gebeten, der 
Gemeindeverwaltung bis 
spätestens 30.11.2020 bei Frau 
Roth, Tel.: 07745 9201-22 oder per e-
mail: roth@lottstetten.de die Anzahl 
ihrer Jugendlichen mitzuteilen.  

 
Veranstaltungskalender 2021 
 
Liebe Vereinsvorstände, 

aufgrund der aktuellen Situation fin-
det in diesem Jahr keine Vereinsbe-
sprechung mit allen Vereinen im Bür-
gersaal statt. Bitte teilen Sie mir daher 
Ihre Termine und Veranstaltungen für 
2021 bis spätestens zum 27.11.2020 
an konik@lottstetten.de mit oder wer-
fen Sie Ihre Termine in den Briefkas-
ten am Rathaus. Falls es zu Über-
schneidungen kommen sollte, werde 
ich mich mit den betroffenen Vereinen 
in Verbindung setzen.  
 
Besten Dank für Ihre Hilfe und bleiben 
Sie gesund.  

 
Bürgermeistersprechstunde 
 
Die Bürgermeistersprechstunde fällt 
diesen Monat leider aus.  

 

 
 
Aufgrund der derzeitigen Corona-     
Situation finden bis auf Weiteres 
keine Feuerwehrproben statt.  
 
Die Schrottsammlung findet ebenso 
nicht statt.  

 

 
 
Blaue Tonne 
Am Montag, 23.11.2020 werden die 
Blauen Tonnen geleert.  
 
Altpapiersammlung 
Die nächste Altpapiersammlung des 
SV Lottstetten findet unter Corona 
Bedingungen am Samstag, 
28.11.2020 statt. 
 

Bitte das Papier gebündelt ab ca. 
09.00 Uhr bereithalten. Bitte auch bei 
schlechtem Wetter das Papier gut 
sichtbar an die Straße stellen. 
Der SV Lottstetten bedankt sich 
schon im Voraus für die Bereitstellung 
des Altpapiers. 
 
Es wird nur gutes Papier gesammelt, 
wie z. B. Zeitungen, Zeitschriften, 
Prospekte etc., verunreinigtes Papier, 
beschichtetes Papier, braunes Pa-
pier, beschichtete Papiertüten, Karto-
nagen etc. dürfen hingegen nicht zur 
Sammlung bereitgestellt werden. 

Mitteilungen der Gemeinde-
verwaltung   

Freiwillige Feuerwehr 
Lottstetten   

Müllkalender 
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Die IBB-Stelle Waldshut informiert: 
Beratungsgespräche können wegen 
den neuen Coronamaßnahmen (ab 
02.11.2020) leider nur noch telefo-
nisch stattfinden.  
Die Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle für psychisch er-
krankte Menschen und ihre Angehöri-
gen bietet für die nächste Zeit nur 
noch telefonische Beratungsgesprä-
che an. Diese sind dafür immer, wäh-
rend der Woche, möglich. Die 
Sprechstunde ist nicht an bestimm-
ten Tagen gebunden. 
  
Sie können uns unter Telefon 07751 
9151110 (Anrufbeantworter) 24 Stun-
den täglich erreichen oder zu Büro-
zeiten unter Telefon 07751 86-4254. 
  
Homepage:  
www.ibb-stellewaldshut.de 

 
Rentensprechtag in Jestetten 
Rentenanträge 
Die Gemeinde Jestetten bietet einen 
Rentensprechtag an. Die nächsten 
Beratungstage finden am Mittwoch, 
25.11.2020 sowie am 09.12.2020, 
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, statt. 
Der Sprechtag wird von der ehren-
amtlichen Versichertenberaterin der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund, Frau Wetzel, durchgeführt. 
 
Teilnehmen können sowohl Versi-
cherte der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund, der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg 
(u.a.) und der Deutschen Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See. 
 
Eine vorherige Anmeldung ist unbe-
dingt erforderlich. Anmeldungen 
nimmt im Rathaus Frau Karin Wag-
ner, Tel. 07745 9209-29, entgegen. 
 
Bringen Sie von Ihrem Versiche-
rungsträger zugesandte Vordrucke, 
Renteninformationen und Versiche-
rungsverläufe mit, außerdem Nach-
weise wie z.B. Gesellenbrief, Lehrver-
trag und Geburtsurkunden der Kin-
der. Bei Rentenanträgen wird außer-
dem die Bankverbindung (IBAN-
Nummer und BIC-Code) sowie die 
Steueridentifikationsnummer benö-
tigt. Falls Ihnen Ihre Steueridentifika-
tionsnummer nicht bekannt ist, kön-
nen Sie diese im Rathaus (Meldeamt) 
erfragen. 

News für Kinder 
und Jugendliche 
 
Kontakt zum Jugendarbeiter  
Michael Mothes   
Von Montag bis Freitag kann ein Ter-
min, auf Wunsch auch vor Ort, mit der 
Jugendarbeit vereinbart werden.  
 
Telefnischer Kontakt:  
0172-7258247  
 
Persönlicher Kontakt  
(zu den Öffnungszeiten):  
Jugendraum Jestetten, Bahn-
hofstrasse (Container), Jestetten 
Jugendraum Lottstetten, Altes Schul-
gebäude (Kirchplatz 6), Lottstetten 
Rathaus (Zi. 6), Hombergstr. 2, Jes-
tetten 
 
E-Mail Kontakt:  
info@kinder-jugendarbeit.de 
 
Homepage und weitere Infos: 
www.kinder-jugendarbeit.de 
 
Jugendräume in Jestetten und 
Lottstetten 
Die Jugendräume sind in den Ferien 
normalerweise geschlossen. Bei 
freien Ressourcen kann es aber 
durchaus sein, dass ich spontan 
öffne. Die Cliquen werden elektro-
nisch von mir darüber informiert.  
 
Beratung  
Ich unterstütze DICH, wenn du… 
• … Ärger mit Freunden hast. 
• … Stress mit den Eltern oder dei-
ner Familie hast. 
• … Probleme in der Schule oder 
Arbeit hast. 
• … dich mit jemanden ausspre-
chen möchtest. 
• … einfach ein paar Infos brauchst. 
• … 
 
Die Beratung ist kostenlos und als Ju-
gendarbeiter unterliege ich der beruf-
lichen Schweigepflicht (§203 Abs. 1, 
Nr. 5 StGB). Alles was du mir anver-
traust, wird anonym und vertraulich 
behandelt. Nimm einfach Kontakt zu 
mir auf.  
Natürlich stehe ich auch gern Eltern 
und allen anderen Personen, die kin-
der- und jugendspezifische Anliegen 
haben, mit Rat und Tat zur Verfü-
gung. 
 
 
 

 
 
Leitung: Bettina Valentin 
 
Corona - Fragen zu Ihrem Kurs 
Haben Sie aufgrund der neue 
Corona-Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg (www.baden-
wuerttemberg.de) Fragen zu Ihrem 
laufenden Kurs, kontaktieren Sie 
mich bitte unter der Tel. 07745 9209-
26 oder per E-Mail unter: vhsbettina-
valentin@aol.com 
 
Sprechzeiten 
Aufgrund der aktuellen Lagen entfal-
len für den Monat November und De-
zember 2020 die festen Sprechzeiten 
der vhs im Rathaus in Jestetten.  
 
Alle neuen Kurse, welche im Novem-
ber 2020 gestartet wären, sind 
coronabedingt abgesagt.  
 
vhs Jestetten-Lottstetten, Leitung: 
Bettina Valentin 
E-Mail: info@vhs-jestetten-lottstet-
ten.de oder Telefon: 07745 9209-26 
(falls das Büro nicht besetzt ist, bitte 
Name und Telefonnummer auf dem 
AB hinterlassen, ich rufe umgehend 
zurück). 

 

 
 
Kriminalität im Zusammenhang mit 
Corona 
Polizeipräsidium warnt vor neuer 
Variante des Schockanrufes – Be-
trüger geben sich als Ärzte aus  
In den letzten Tagen mehrten sich so-
genannte Schockanrufe bei Bürgerin-
nen und Bürger im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Freiburg. Aktenkundig 
wurden am Freitag, 13.11.2020 Be-
trugsfälle in Bötzingen, Rheinhausen 
und Bad Bellingen. 
 
Perfide Täter nutzen den Schutz-
instinkt 
Das Vorgehen der unbekannten Täter 
am Telefon ist äußerst perfide: Die 
Anrufer geben sich am Telefon als 
Ärzte eines Krankenhauses aus. Sie 
teilen mit, dass ein naher Angehöriger 
(Sohn, Tochter, Enkelkind etc.) 
schwer an Corona erkrankt sei und 
dringend teure Medikamente bedürfe. 
Eine weitere kostspielige Betrugsvari-
ante ist auch die Verlegung des „er-
krankten Angehörigen“ per Rettungs-
hubschrauber in eine Spezialklinik! 

Sprechtage und Termine     VHS Jestetten-Lottstetten     

Polizeipräsidium Freiburg  
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Tipps des Polizeipräsidiums Frei-
burg 
 
 Seien Sie achtsam, wenn Sie am 

Telefon oder PC um hohe Geldbe-
träge oder sonstige Wertsachen 
angegangen werden.  

 Seien Sie gewiss: Ärzte rufen nicht 
an um Vorkasse zu verlangen! 

 Warnen Sie als Sohn, Tochter, En-
kel etc. Ihre betagten Angehörigen 
vor dieser aktuellen Betrugsma-
sche. Treffen Sie innerhalb Ihrer 
Familie Absprachen! 

 Beim geringsten Verdacht rufen 
Sie bitte sofort Ihre Polizei über die 
kostenlose Notrufnummer 110 

 

Weitere Vorbeugungstipps erhalten 
Sie unter www.polizei-beratung.de 
 
Ihr 
Polizeipräsidium Freiburg 
Referat Prävention  
Karl-Heinz Schmid, KHK 
freiburg.pp.praevention@poli-
zei.bwl.de 
0761 29608-25 
 

K I N D E R G A R T E N -  S C H U L N A C H R I C H T E N  
 

 
 
Was tun nach dem Abitur? 
Für Schüler aller Ober- bzw. Kursstu-
fen, die unsicher sind oder nicht 
wissen, welchen Beruf sie anstreben 
wollen, bietet sich das ganztägige 

 
Seminar zur BErufs- und STudienori-
entierung (BEST) an. In zwei Etappen 
lernen sie ihre eigenen Fähigkeiten 
selbständig einzuschätzen. Sie kön-
nen ihre persönlichen und beruflichen 
Ziele sowie ihren Informationsbedarf 
klären. Dieses Training bietet Recher-
chemöglichkeiten für künftige Berufs-
felder und beinhaltet den verpflichten 
 

 
den Orientierungstest für Studienbe-
werber. Die Anmeldung erfolgt unter 
"www.bw-best.de" (Pfad: für Schüler - 
Landkarte: auf grünen Punkt ganz im 
Südwesten klicken – Bad Säckingen). 
Das Seminar findet im Schloss 
Schönau in Bad Säckingen (Hochr-
hein- bzw. Trompetenmuseum), 
Schönaugasse 5/1 am 25.1. und 3.2. 
2021, jeweils 8.15 bis 17.00 Uhr statt.

 
 

L O T T S T E T T E R     V E R E I N E 
 

 
 
letzte Feierabendwanderung 2020 
– Nachtwanderung am 02.12.2020 
Wanderführer: Familie Kopf, Tel. 
07745-8601 
Familie Kellner, Tel. 07745-4973188 
Treffpunkt: 18.00 Uhr – Parkplatz 
Altes Schulhaus Lottstetten 
 – vorbehaltlich weiterer Corona Än-
derungen 
 

 
Info zur Tour: Länge 9 km, Gehzeit  
ca. 2,5 Stunden, Ausweis, Stirn-oder 
Taschenlampe, Leuchtstreifen, ei-
gene Verpflegung 
   
Anmeldung: wegen evtl. Absage 
Sonstiges: Verhaltensregeln wie 
Hygienevorschriften und Abstandsre-
gelung werden selbstverständlich be-
folgt. (Gesichtsmaske? nach Bedarf) 
 
Was ich nicht erlernt habe, das habe 
ich erwandert    
Goethe (1)  

 
Neu:  www.schwarzwaldverein-
lottstetten.de 
 
Wir gestalten Freizeit und machen 
Heimat zum Erlebnis  
 
 
 
 
 
 
 

 

A U S     D E R     N A C H B A R S C H A F T  
 

 
 
Der diesjährige Kolpinggedenktag fin-
det statt, allerdings bestimmt die Pan-
demie auch diese Veranstaltung. 
Beim Gottesdienst müssen wir die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstände einhalten, und nach derzei-
tigem Stand der Dinge wird es kein 
gemeinsames Mittagessen geben. 
Trotzdem sind alle herzlich eingela-
den, am Gottesdienst teilzunehmen 
und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gottesdienst am Kolpinggedenk-
tag 
Sonntag, 07.12.2020, 10.30 Uhr 
Kirche St. Benedikt, Jestetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheffel-Gymnasium  
Bad Säckingen      

Schwarzwaldverein       

Kolping  
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K I R C H L I C H E     N A C H R I C H T E N 
 
 
 

 
 
 

Gottesdienste 
 
Samstag, 21.11.2020   
Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem 
15.00 Uhr in Jestetten: Taufe des Kindes Roman Ditz 
18.30 Uhr in Altenburg: Vorabendmesse  
 - für Otto Homburger 
 - für Hans u. Thomas Bierwagen 
 - für Martha u. Otto Altenburger 
  
Sonntag, 22.11.2020  
Letzter Sonntag im Jahreskreis Christkönigsonntag 
09.00 Uhr in Lottstetten: Wortgottesfeier (ES) 
09.00 Uhr in Baltersweil: Hl. Messe 
10.30 Uhr in Jestetten:  Hl. Messe  
 - für Rainer Denzel   
 - für Vincenzo u. Saverio Fulginiti 
 - für Maria Vono     
 
Mittwoch, 25.11.2020  
Hl. Katharina von Alexandrien Märtyrerin 
07.30 Uhr in Jestetten:  Hl. Messe und Laudes 
 
Donnerstag, 26.11.2020  
Hl. Konrad, Bischof von Konstanz zweiter Patron der 

Erzdiözese 
18.30 Uhr in Jestetten: Hl. Messe  

 

 
 
Liebe Pfarrgemeinde, 
unser traditioneller Bazar, der ja immer am 
Christkönigsfest hier in unserer Pfarrgemeinde  in St. 
Benedikt stattfindet, muss leider  in diesem Jahr ausfallen.  
Die Hygiene-Maßnahmen  der Corona-Pandemie lassen 
uns keinen Spielraum, es dürfen ja maximal 10 Personen 
aus 2 Haushalten zusammen treffen.  
Es fällt uns schwer, Ihnen mitzuteilen,  dass neben den 
regelmäßigen Seniorennachmittagen nun auch dieser Ort 
der Begegnung nicht stattfinden kann.                                                                                 
 
Dosensonntag in unsere Gemeinden am 1. Advent 
Wochenende 28./29.11.2020 
Wir sammeln wieder  Lebensmittel für den Caritas-
Tafelladen in allen unseren Kirchen am ersten 
Adventwochenende. 
 
Neben den üblichen haltbaren Lebensmittel (Obst- und 
Gemüsedosen, Nudeln,  Kaffee, Reis) nehmen wir auch 
gerne Süssigkeiten entgegen. 

 
Ebenso Körperpflegemittel und Kosmetikartikel sind sehr 
begehrt. 
 
Wie immer können Sie Ihre Gaben zu den Gottesdiensten 
mitbringen oder im Pfarrbüro abgeben. 
 
Für Ihre Spenden sagen wir schon im Voraus ein 
herzliches „Vergelt’s Gott“. 
 
Für den Caritas-Ausschuss der Seelsorgeeinheit: 
Günther Vollmer 
 
Patrozinium Baltersweil am 08.11.2020 
Unter Corona-Bedingungen wurde dieses Jahr in 
Baltersweil Patrozinium gefeiert. 40 Personen durften 
mitfeiern und erlebten einen feierlichen Gottesdienst mit 
einer bereichernden Predigt von Pfarrer Dressel und der 
Einführung eines neuen Ministranten. Janis Heidt wurde 
von Oberministrant Tristan Linden vorbereitet und im 
Gottesdienst in seinen Dienst eingeführt. Auf die übliche 
musikalische Gestaltung durch den Chor musste aus 
Pandemiegründen verzichtet werden, dafür war festliches 
Orgelspiel von Markus Glattfelder zu hören. Auch die 
Erstkommunionvorbereitung begann mit diesem 
Gottesdienst. Die Kinder erhielten schön gestaltete Hefte, 
in die sie für jeden Gottesdienstbesuch einen besonderen 
Stempel bekommen. 
Leider musste auch das traditionelle Mittagessen nach 
dem Gottesdienst ausfallen. Die Hoffnung ist groß, dass 
nächstes Jahr wieder Patrozinium mit allem „Drum-und-
Dran“ gefeiert werden kann. 
 
Öffentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates 
Dienstag, den 01.12.2020, 20.00 Uhr im Saal unter der 
Kirche Jestetten. 
Durch die aktuelle Corona-Verordnung halten wir die 
Sitzung evtl digital ab! 
 
(Die nichtöffentliche Stiftungsratssitzung ist zuvor um 
18.30 Uhr im Nebenzimmer.) 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1. Gebet 
2. Genehmigung des Protokolls 
3. Bericht aus dem Stiftungsrat 
4. Nachwahl - Stiftungsrat 
5. Beschlußfassung Jahresabschluß 18/19 und 

Haushaltsplan 20/21 
6. Weihnachtsgottesdienste 
7. Kommunion 2021 
8. Berichte 
9. Infos und Verschiedenes 
10. Termine 

 
Lioba Bernhard     Gaby Leute 
(Vorsitzende)     (stellvertr. Vorsitzende) 
 
 
 
 

Nachrichten für alle vier Gemeinden 
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Seelsorgeeinheit Jestetten 
Richard Dressel, Pfarrer Tel. 07745 7248 
Pfarrbüro Tel. 07745 7248 
 Fax 07745 9282708 
E-Mail:  kath.pfarramt.Jestetten@t-online.de 
Homepage: www.kath-se-jestetten.de 
Weitere seelsorgliche und geistliche Begleitung: 
Andrea Schaaf, Tel. 07745 7874, E-Mail: mail@andreaschaaf.de 
Christel Auweder, Tel. 07745 928927, E-Mail: christel@auweder.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Dienstag und Donnerstag 08.30 bis 12.00 Uhr und 
 14.00 bis 17.00 Uhr 
Montag und Freitag  08.30 bis 12.00 Uhr 

Mittwochs den ganzen Tag geschlossen! 
Montag- und Freitagnachmittags geschlossen! 

  

Konto der kath. Kirchengemeinde Jestetten: Volksbank Hochrhein eG 
IBAN: DE34 6849 2200 0000 0057 03, BIC: GENODE61WT1 
 

 

 

Wochenspruch für die Woche vom 22.11. – 28.11.2020 
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter bren-
nen.  

    Lukas 12, 35 

 
 
Sonntag, 22.11.2020  
(letzter Sonntag d. Kirchenjahres - Ewigkeitssonntag) 
10.00 Uhr in Jestetten: Auf dem Friedhof Gedenkgot-

tesdienst für unsere verstorbenen Gemein-
demitglieder  

 
Kein Gottesdienst in der Markuskirche 
 
Wochenpsalm: Psalm 126  
Wochenlieder:  
EG 147 / 535 – Wachet auf, ruft uns die Stimme  
EG 153 – Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel  
Evangelium: Matthäus 25, 1 -13 Predigttext: Johannes 

21, 1 – 7 
 
Montag, 23.11.2020  
19.00 Uhr  in Jestetten: Abendgebet  
 
Wir wollen helfen - helfen Sie mit  
mit diesem Motto unterstützt unsere Handarbeits-
gruppe den Förderverein für Krebskranke Kinder in 
Freiburg. 
Der diesjährige Bazar findet statt am 06.12.2020 im Evan-
gelischen Pfarrhaus in Jestetten im Anschluss an den Got-
tesdienst. 
Angeboten werden selbstgestrickte Socken und diverse 
andere Handarbeiten sowie Weihnachtsgebäck. 
 
Außerdem sind sie mit einem Stand am Wochenmarkt in 
Jestetten am 05.12.2020 vertreten. 
 

Liebe Gemeinde,  
wenn man täglich von ansteigenden Infektionszahlen liest 
und hört, die dazugehörigen Schaubilder betrachtet und 
die Nachrichten aus aller Welt verfolgt, kann einem ganz 
anders werden…  
Noch dürfen wir Gottesdienste feiern und ich hoffe sehr, 
dass es so bleibt – leisten wir also alle unseren (kleinen) 
Beitrag dazu! Denn wir brauchen diese Vergewisserung 
und Ermutigung, die Stärkung unseres Gottvertrauens. 
Und es tut gut, einander wahrzunehmen – auch ohne Um-
armung oder Händedruck.  
 
Wahrscheinlich kennen Sie die neuen Regeln schon:  
- dass für alle Teilnehmenden nun eine durchgängige 
Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes gilt,  
- dass wir zusätzlich die Abstände einhalten müssen,  
- dass alle Anwesenden mit Namen und Anschrift oder Te-
lefonnummer dokumentiert werden müssen. Das ist wich-
tig, damit Sie informiert werden können, sollte sich heraus-
stellen, dass jemand bereits unbemerkt infiziert war.  
 
Wer Kontakt mit einem an COVID 19 erkrankten Men-
schen hatte, darf am Gottesdienst natürlich vorerst nicht 
teilnehmen, bis die Quarantäne aufgehoben ist.  
Bitte bleiben Sie auch zuhause, wenn Sie erkältet sind!  
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich die „Sonntags-
gedanken“ per E-Mail zusenden zu lassen. Wenn Sie das 
möchten, melden Sie sich im Pfarramt! Gerne nehme ich 
Sie in den Verteiler auf.  
Ihre Daten werden entsprechend des Datenschutzes ver-
traulich behandelt.  
Als Ihre Pfarrerin stehe ich Ihnen auch persönlich zur Ver-
fügung, im analogen Kontakt mit den erforderlichen Si-
cherheitsvorkehrungen, per E-Mail oder telefonisch, auch 
außerhalb der Bürozeiten.  
Als Gemeinde Jesu Christi wollen wir uns gegenseitig 
schützen und Vorsicht walten, aber die Angst nicht herr-
schen lassen. Lassen Sie uns verbunden bleiben im Ge-
bet und in der Hoffnung! Jesus sagt selbst: „In der Welt 
habt ihr Angst…“, die Angst bleibt uns leider nicht erspart 
– dann jedoch kommt sein ABER: „… aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden!“ (Johannes 16,33). Wir ha-
ben noch nicht alles Schwere und Ängstigende überwun-
den, was zur Welt gehört. Aber ER hat es. Darum wollen 
wir unseren Blick immer wieder auf Christus richten und 
daraus Vertrauen und Mut schöpfen für das, was das Le-
ben in der Welt uns abverlangt. Und uns gegenseitig daran 
erinnern, darin bestärken: Jesus ist uns den Weg der 
Überwindung vorausgegangen. Und während wir ihn ge-
hen, ist Er unverbrüchlich an unserer Seite als „Gott-mit-
uns“. Diese Gewissheit stärke uns alle im Glauben zum 
Leben!  
Herzlich grüßt Sie Ihre Pfarrerin Sibylle Krause 
 
 
 
Bürozeiten: 
Mittwoch + Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Telefon: 07745 7256 
Fax: 07745 7240 
E-Mail: jestetten@kbz.ekiba.de 
Homepage: https://evangelischekirche-jestetten.de/ 
Bankverbindung: Volksbank Hochrhein eG  

IBAN: DE80 6849 2200 0000 058904 
BIC:    GENODE61WT1 

 

Gottesdienste und Termine 
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Pfarrer Florian Bosch, Alt-Katholische Pfarrgemeinden 
Dettighofen, Hohentengen und Lottstetten,                    
Hauptstr. 31, 79802 Dettighofen  
Tel.: 07742 / 6230, Fax: 07742 / 85 76 92 
E-Mail: dettighofen@alt-katholisch.de 
 
Gottesdienste und Termine 
 
Sonntag, 22.11.2020 
Sonntag vom wiederkommenden Herrn 
10.00 Uhr in Dettighofen: Eucharistiefeier  
 
Ein Treppengeländer für das Pfarrhaus 

 
 

Damit die Treppe zum Pfarrhaus auch dann noch 
bewältigt werden kann, wenn das Gehen nicht mehr so 
leichtfällt, hat der Alt-Katholische Frauenverein 
Dettighofen unter der Leitung von Gerlinde Häring 
Spenden für ein Treppengeländer gesammelt. Ruben und 
Markus Herzog – Mitglieder der Gemeinde und 
ausgebildete Metallbauer – brachten das Geländer bereits 
am Ende der Sommerferien an und stellten ihre Arbeit 
nach dem Gottesdienst am 08.11.2020 vor. Allen 
Spenderinnen und den beiden Handwerkern sei auch an 
dieser Stelle herzlich gedankt!  
 
 

 
 

 
 

Sonntag, 22.11.2020 
09.30 Uhr Gottesdienst  
 
Mittwoch, 25.11.2020 
20.00 Uhr in Schaffhausen:Gottesdienst 

 
 
 
 
 
 

S O N S T I G E S
 

 
 
Verwaltung und Geschäftsstelle 
Montag – Donnerstag 08.00 – 15 Uhr 
Freitag 08 – 12 Uhr 
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-
Neustadt 
07651 93 626 0 
j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de 
 
Gruppenangebote und Persönliche 
Angebote Landkreis Waldshut 
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Leitung Katja Backschat 
Nagaistraße 3, 79713 Bad Säckingen 
07761 99 87 731 
pa.wt@lebenshilfe-ssw.de 
 
Fachbereich Arbeit 
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Leitung Joachim Lischka 

 
Säckingerstraße 3, 79725 Laufen-
burg 
07763 92 91 028 
arbeit@lebenshilfe-ssw.de  
 
Interdisziplinäres Beratungs- und 
Frühförderzentrum 
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Leitung Cornelia Zühlke-Martin 
Zeppelinstraße 2, 79761 Waldshut-
Tiengen 
07741 634 80 
bfz@lebenshilfe-ssw.de 
 
Auch in Zeiten von Corona lassen 
wir Sie nicht allein! 
Mit unseren Angeboten des Familien-
unterstützenden Dienstes sind wir für 
Sie da – gerade auch jetzt in diesen 
schwierigen Zeiten  
 
• Sie brauchen eine Begleitung oder 

Assistenz für Ihren Arztbesuch oder  

 
andere Erledigungen? Wir sorgen 
für eine passgenaue Vermittlung ei-
ner Begleitperson 

• Sie brauchen mal einen Tapeten-
wechsel und / oder haben Lust auf 
einen Ausflug in die Natur? Wir un-
terstützen Sie mit unserer Freizeit-
begleitung 

• Sie können oder möchten zurzeit 
Ihre Wohnung nicht verlassen? Wir 
erledigen Boten- oder Behörden-
gänge für Sie oder kaufen für Sie 
ein. 

• Sie betreuen ein Familienmitglied 
mit Behinderung und brauchen mal 
Zeit für sich? Wir betreuen Ihren An-
gehörigen im häuslichen Umfeld 

• Sie wissen nicht, welche finanziel-
len Unterstützungsmöglichkeiten 
Ihnen zur Verfügung stehen? Wir 
beraten Sie und unterstützen Sie 
bei der Beantragung von Leistun-
gen  

Neuapostolische Kirche
Neunkircher Str. 17, 79798 Jestetten

Gottesdienste und Termine 

Lebenshilfe  
Südschwarzwald 
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Sie haben Interesse? Dann freue ich 
mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Katja Backschat 
Leitung Gruppenangebote und Per-
sönliche Angebote 
 
Sie machen den Unterschied! 
Die Arbeit für und mit Menschen mit 
Behinderung lebt vom ehrenamtli-
chen Engagement vieler Menschen, 
ganz egal, ob jung oder alt.  
Daher suchen wir Sie!! Wir freuen 
uns, wenn Sie Lust haben, mitzuma-
chen und durch Ihr ganz persönliches 
Engagement zeigen wollen, was ge-
lebte Teilhabe ist. Im Gegenzug dür-
fen Sie sich auf jede Menge Spaß und 
eine sinnvolle Tätigkeit freuen. 
 
Sie möchten 
• einer sinnvollen Tätigkeit nachge-

hen? 
• Ihre Interessen und Fähigkeiten ein-

bringen und vielfältige Aktivitäten 
von Menschen mit Behinderung be-
gleiten? 

• Menschen mit einer Behinderung 
Freude schenken und Teilhabe er-
möglichen? 

• Erfahrungen sammeln in der Arbeit 
mit Menschen mit Behinderungen? 

• einen Beitrag zur Inklusion leisten? 
 
Wir bieten 
• sinnstiftende und erfüllende Begeg-

nungen und Einsatzmöglichkeiten 
(teilweise ist eine gültige Fahrer-
laubnis für PKW erforderlich) 

• die Möglichkeit, individuelle Einzel-
betreuungen für Kinder, Jugendli-
che oder erwachsene Menschen mit 
Behinderung durchzuführen 

• eine steuerfreie Aufwandsentschä-
digung, Kilometergeld 

• Erfahrungsaustausch und Schulun-
gen 

• Tätigkeitsnachweise  
•  
Sie haben Interesse? Dann freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Katja Backschat Gruppenange-
bote/Persönliche Angebote 
und Joachim Lischka Fachbereich Ar-
beit 

 

 
 
Sozialleistungen neben der Grund-
rente 
In Deutschland beziehen rund 1,2 Mil-
lionen Menschen neben ihrer Rente 
weitere Sozialleistungen wie Wohn-
geld, Grundsicherung für Arbeitsu-
chende, Hilfen zum Lebensunterhalt, 
Grundsicherung (im Alter oder bei Er-
werbsminderung) oder fürsorgerische 
Leistungen der Sozialen Entschädi-
gung. Wenn sich nun ab 2021 die 
Rente durch den neuen Grundrenten-
zuschlag erhöht, dann ist geplant, 
dass die zahlenden Stellen automa-
tisch prüfen, ob sich die geänderte 
Rentenhöhe auch auf die Sozialleis-
tung auswirkt. 

Eine ebenfalls neu eingeführte Frei-
betragsregelung sorgt aber dafür, 
dass die Sozialleistungsempfänger 
trotz des Grundrentenzuschlags am 
Monatsende mehr Geld übrig haben 
werden als bislang. Der individuelle 
Freibetrag liegt für jeden Grundren-
tenbezieher bei 100 Euro zuzüglich 
30 Prozent der darüber liegenden 
Rente, wird jedoch auf 50 Prozent 
des Regelsatzes zur Grundsicherung 
begrenzt: derzeit 216 Euro. Nur der 
Teil der Rente, der diesen Freibetrag 
übersteigt, wird auf die entspre-
chende Sozialleistung angerechnet.  
Die Rentnerinnen und Rentner selbst 
müssen dabei nichts unternehmen. 
Die Rentenversicherungsträger über-
mitteln der Stelle, die die Sozialleis-
tung auszahlt, sowohl die Anzahl der 
persönlichen Grundrentenzeiten als 
auch die durch den Grundrentenzu-
schlag neu berechnete Rentenhöhe. 
Die automatische Datenanforderung 
durch die Sozialleistungsträger bei 
der Deutschen Rentenversicherung 
soll im Sommer 2021 starten. 
Für weitere Informationen hat die 
DRV im Internet eine spezielle The-
menseite rund um die Grundrente un-
ter http://www.deutsche-rentenversi-
cherung.de/grundrente eingerichtet. 
Dort finden Interessierte auch die 
Broschüre „Grundrente: Fragen und 
Antworten“ zum Bestellen oder Her-
unterladen.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Deutsche  
Rentenversicherung  
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Diverse Büro- und Werkstatteinrichtungen 
zu verkaufen 
Werkbänke, Rollregale, Schreibtische mit Unterbau-
schubladen 
Tel. 07745 / 927551 
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Mitarbeiter / in (m, w, d) gesucht 
in Lottstetten in unserer Paketstation, 
auf Minijobbasis, ca. 8 h / Woche, 
freundliches Auftreten und gutes Deutsch sind 
Voraussetzung. 
 

Tel: +41 44 8672489, 9-16 Uhr 

Möblierte 2 Zimmer Wohnung (70 m²) in 
Lottstetten befristet für 1 Jahr zu vermieten. 
Nichtraucher und keine Haustiere. 
Warmmiete 700,00 € monatlich, Kaution 700,00 € 
 

Info Telefon 8107 
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Altpapiersammlung des SV Lottstetten 

am Samstag, 28.11.2020 ab 09.00 Uhr 
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